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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

24.06.1932 

Geschäftszahl 

0610/30 

Rechtssatz 

Auch eine nur durch eine bloße Gebärde begangene Androhung von Misshandlungen begründet dem Tatbestand 
einer Ehrenbeleidigung nach § 496 StG und nicht den einer Ehrenkränkung. 


